
PLATZORDNUNG
   Der Wohnmobilstellplatz bietet Stellplätze für 8 Wohnmobile.

   Mit Annahme der Platzleistungen wird die Platzordnung aner-
kannt.

   Der Wohnmobilstellplatz ist Wohnmobiltouristen vorbehalten.

   Mehrtägige Übernachtungen sind leider nicht erlaubt.

    Den Weisungen der Betreiber muss Folge geleistet werden, ins-
besondere bezüglich der Aufstellung der Fahrzeuge.

   Der Betreiber ist in Ausübung des Hausrechtes berechtigt,  
Personen des Wohnmobilstellplatzes zu verweisen, wenn  
dies zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung auf 
dem Stellplatz und im Interesse der anderen Stellplatzgäste  
erforderlich scheint.

NUTZUNGSGEBÜHREN
   Für den Aufenthalt wird ein Entgelt von 14 € je Wohnmobil und 
Tag (max. 24 h) erhoben.

   Die Stellplatzgebühr ist am Kassenautomaten zu bezahlen.  
Die Abrechnungszeit beginnt mit Lösen des Parkscheines.

   Für verbrauchsabhängige Nebenkosten der Wohnmobile wer-
den folgende Entgelte erhoben:

   Strom:     0,50€ pro kWh

   Wasser:  0,10€ pro 30 sec. Frischwasser (ca. 10 Liter)

ENTSTEHEN DER ZAHLUNGSPFLICHT,
UMSATZSTEUER
   Die Zahlungspflicht entsteht mit dem Abstellen des Fahrzeu-
ges auf dem Stellplatz und dem Lösen eines entsprechenden 
Parkscheines. Für die Versorgungseinrichtungen entsteht die 
Zahlungspflicht mit Benutzung eben dieser Einrichtungen.

   Alle in diesem Tarif festgelegten Entgelte, die der Umsatz-
steuerpflicht unterliegen, beinhalten die Umsatzsteuer in  
der im Umsatzsteuergesetz aktuell festgelegten Höhe.

HIER BIN ICH WILLKOMMEN!
Sehr geehrte Gäste,
wir heißen Sie herzlich willkommen und wünschen Ihnen 
einen schönen Aufenthalt auf unserem Wohnmobilstellplatz 
am Oldenburger Wallmuseum. Im Interesse aller Platznutzer 
bitten wir Sie um ein rücksichtsvolles Verhalten, damit Sie 
und die anderen Platzmieter einen angenehmen Aufenthalt 
auf unserem Wohnmobilstellplatz genießen können.

REGELUNGEN
   Die Benutzung und das Befahren des Wohnmobilstellplatzes er-
folgt auf eigene Gefahr. Es gilt die StVO. Die Höchstgeschwindig-
keit auf dem Platz beträgt 10 km/h.

    Achten Sie bitte auf die Parzellierung zur Einteilung der Stell-
plätze.

   Die Nachtruhe in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr  
ist einzuhalten.

   Ordnung und Sauberkeit sind selbstverständliche Pflichten  
aller Benutzer des Platzes. Alle Anlagen und Einrichtungen  
sind schonend zu behandeln. Der Standplatz ist bei Abreise  
im ordentlichen Zustand zu hinterlassen.

   Offene Feuerstellen und Grillstellen sind nicht gestattet.

    Das Aufstellen von Zelten und Vorzelten ist nicht gestattet.

   Tierhalter haben dafür Sorge zu tragen, dass andere Stell- 
platzgäste nicht belästigt werden. Hundekot ist umgehend 
 zu beseitigen. Für Hunde besteht eine Leinenpflicht.

   Zur Aufrechterhaltung der Ordnung und der Sicherheit ist auf 
dem Platz die Ausübung eines Gewerbes, jeglicher Verkauf oder 
Schaustellung untersagt.

VER- UND ENTSORGUNG
   Der Stellplatz bietet Strom- und Frischwasserversorgung gegen 

Gebühr.

   Sanitäranlagen sind nicht vorhanden.

   Die Entsorgung von Grau- und Schwarzwasser ist kostenlos.

   Eine Fäkalienentsorgung ist ausschließlich über die vorhandene 
Entsorgungsstation zulässig.

   Abfälle jeglicher Art gehören ausschließlich in die hierfür vorge-
sehenen Abfallbehälter auf dem Platz.

HAFTUNG
   Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Jegliche Schadener-

satzansprüche gegen den Betreiber sind ausgeschlossen.

INFORMATIONEN UND KONTAKT
Im Falle einer Störung wenden Sie sich bitte an den Bereitschaftsdienst der 
Kommunalen Dienste Oldenburg in Holstein unter 0170 / 92 98 726.
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